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Leitfaden für die Anmeldung zur 

Zwischenprüfung 
im Fach Sportwissenschaft 

– Lehramt alte StO –  
 
 
Um einen reibungslosen Ablauf der ZP zu gewährleisten, bitten wir alle Stu-
dierenden, rechtzeitig ein ZP-Zeugnis zu beantragen. Die ZP sollte bis zum Ende des 
4. Fachsemesters, spätestens aber bis zum Ende des 6. Fachsemesters 
abgeschlossen sein. Das ZP-Zeugnis wird benötigt 

5. als Zulassungsvoraussetzung zu Seminaren und weiterführenden Veran-
staltungen 

6. bei der Meldung zur Magisterprüfung 
7. bei der Meldung zum Ersten Staatsexamen 
8. als Nachweis für BAföG [eine Bescheinigung über ein ordentliches Studium 

vom Dekanat ist ausreichend] 
 

A. Organisatorische Voraussetzungen 
 

5. Der Antrag auf Zulassung zur ZP ist mit den dazugehörigen Unterlagen bei 
Frau Jarkowski (für Lehramt) und bei Herrn Söker (für Magister) erhältlich. 

6. Sämtliche Unterlagen sind vollständig, ausgefüllt und unterschrieben bei Frau 
Jarkowski bzw. Herrn Söker abzugeben. 

 
 
 
Ellen Jarkowski 
S1 17/103  
Tel.: (06151) 16 - 3263 
 
Sprechzeiten: 
 Di, Mi, Do 9:00-11:00 Uhr  
 
 
ellenj@sport.tu-darmstadt.de 
 
Postanschrift: 
TU Darmstadt 
Institut für Sportwissenschaft 
Magdalenenstr. 25 
D-64289 Darmstadt 
 

Prüfungssekretariat 
 
Heiko Söker 
S 1/15, R 2 
Tel.: (06151) 16 - 6122 
Fax: (06151) 16 - 6641 
Sprechzeiten: 
 Mo-Mi  08:30 bis 11:00  
 Do-Fr   13:00 bis 15:30 
 
soeker@humanw.tu-darmstadt.de 
 
Postanschrift: 
TU Darmstadt 
Prüfungssekretariat des FB 3 Humanwissenschaften 
Alexanderstr. 10 
D-64283 Darmstadt 
 
 

  
7. Die Liste derjenigen, die zur ZP zugelassen sind, hängt vier Wochen vor dem 

Klausurtermin aus. Die Voraussetzungen werden anhand der Eintragungen in 
der Leistungskartei überprüft. 

8. Die Ausgabe der ZP-Zeugnisse erfolgt bei den im folgenden für die jeweiligen 
Studiengänge genannten Personen. Es ist eine Korrektur- und Bearbeitungs-



 

zeit von mindestens vier Wochen einzukalkulieren! Es besteht die Möglichkeit, 
beim Prüfungsamt eine Bescheinigung über die bestandene ZP zu erhalten, 
falls dies benötigt wird und das ZP-Zeugnis aus zeitlichen Gründen noch nicht 
ausgestellt werden kann. 

 
 

B. Inhaltliche Voraussetzungen 
Da die ZP im Fach Sportwissenschaft studienbegleitend durchgeführt wird, sind zur 
Ausstellung des ZP-Zeugnisses die im folgenden (siehe unten) erläuterten Nach-
weise zu erbringen. 



 

Anmeldung zur Zwischenprüfung 
im Fach Sportwissenschaft 

für das Lehramt an Gymnasien (LAG) (alte StO) 
 

 
 
Die Klausuren  finden im April  und im Oktober statt. 
[zum gegenwärtigen Zeitpunkt können Lehramtsstudierende auch zum Winterse-
mester die ZP ablegen] 
 
Die Anmeldung und Überprüfung der Voraussetzungen anhand der Eintragungen in 
der Leistungskartei erfolgen bei Frau Jarkowski. 
 
Dem Antrag auf Zulassung zur ZP im Fach Sportwissenschaft sind beizufügen: 
 

• der Nachweis der Immatrikulation an der TU Darmstadt im letzten der 
Prüfung vorangehenden Studiensemester 

• zwei Leistungsnachweise in den fachwissenschaftlichen Bereichen 
• ein Leistungsnachweis in den fachdidaktischen Bereichen 
• Nachweise des erfolgreichen Abschlusses von Kursen im Umfang von 12 

SWS in den fachpraktischen Bereichen (Grundkurse) 
 
Die Art der Leistungsnachweise ist der geltenden Prüfungsordnung zu entnehmen. 
 
Der Klausurtermin findet 2x jährlich statt. Die genauen Termine werden in der Regel 
per Aushang und auf der Homepage der TUD bekanntgegeben. 
 
Die Klausur bezieht sich auf die Inhalte der V „Grundlagen der Sportwissenschaft“ 
und dauert 2 Stunden. 
 
Die Liste derjenigen, die zur ZP zugelassen sind, hängt vier Wochen vor dem 
Klausurtermin aus. 
 
Das Zeugnis der bestandenen ZP ist bei Frau Jarkowski abzuholen. 
 
 



Anmeldung zum Staatsexamen 
im Fach Sportwissenschaft 

für das Lehramt an Gymnasien (LAG/LAB) (alte StO) 
 
 

 
 
Hinweis: Neue Studienordnung 
Mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 ist eine neue Studien- und Prüfungsordnung im Fach Sport in 
Kraft getreten. 
 
Ablauf nach der alten Studienordnung (1. Staatsprüfung) 
 
Die Vorlage des DLRG-Grundscheines ist bis zur Meldung zum Ersten 
Staatsexamen bei Antragstellung dem AfL vorzulegen (= Zulassungsbedingung). 
 
Dem Antrag auf Zulassung zum Staatsexamen im Fach Sportwissenschaft sind bei-
zufügen [Art und Inhalt der Nachweise: sh. Studienordnung]: 
 
 

• das Zeugnis der ZP 
• vier Leistungsnachweise in den fachwissenschaftlichen Bereichen 
• zwei Leistungsnachweise in den fachdidaktischen Bereichen 
• Nachweise des erfolgreichen Abschlusses von Kursen im Umfang von 29 

SWS in den fachpraktischen Bereichen 
• Kurs „Erste Hilfe“ 

 
 
Ablauf nach der alten Studienordnung 
 
 
Dem Antrag auf Zulassung zur ZP Staatsexamen im Fach Sportwissenschaft sind 
beizufügen [Art und Inhalt der Nachweise: sh. Studienordnung]: 
 

• das Zeugnis der ZP 
• zwei Leistungsnachweise in den fachwissenschaftlichen Bereichen 
• ein Leistungsnachweis in den fachdidaktischen Bereichen 
• Nachweise des erfolgreichen Abschlusses von Kursen im Umfang von 16 

SWS in den fachpraktischen Bereichen 
• DLRG-Grundschein 

 


